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2022/027 Ordnungsbehördliche Verordnung zweier verkaufsoffener Sonntage am 

                27. März 2022, sowie am 4. Dezember 2022 im Innenstadtbereich der 

                Stadt Emmerich am Rhein 

 

 

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 

(Landesöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.NRW.2006 S. 516), zuletzt 
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geändert durch Artikel des Gesetzes vom 22. März 2018 (GV NRW S. 172) i. V. m. den §§ 27 

und 31 des Gesetzes über den Aufbau und die Befugnisse der Ordnungsbehörden 

(Ordnungsbehördengesetz OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV 

NRW S. 528), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV NRW S. 

762) wird von der Stadt Emmerich am Rhein als örtliche Ordnungsbehörde gemäß dem 

Beschluss des Rates der Stadt Emmerich am Rhein vom 22. März 2022 folgende 

ordnungsbehördliche Verordnung erlassen. 

 

 
§1 

(1) Verkaufsstellen dürfen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein innerhalb der Wälle 

begrenzt durch den Kleinen Wall, Großen Wall, Ostwall, Bahnhofstraße bis zur Kreuzung 

Hafenstraße, Hafenstraße, Industriestraße ab Kreuzung Hafenstraße, Parkring und 

Rheinpromenade an folgenden Terminen geöffnet sein: 

1. Sonntag, den 27. März 2022 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr anlässlich der 

Veranstaltung “22. Emmericher Autoshow“ 

 
2. Sonntag, den 4. Dezember 2022 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr anlässlich 

der Veranstaltung “Lichtermarkt in Emmerich am Rhein“ 

 

Die beschriebene Fläche der Innenstadt ist in der Anlage als schraffierte Fläche dargestellt. 

 

 
§2 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen des § 1 Verkaufsstellen 

außerhalb der in 1. bzw. 2. genannten Örtlichkeiten und Geschäftszeiten öffnet. 

 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 

fünftausend Euro geahndet werden. 

 

 
§3 

 

 
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Offenhaltung von Verkaufsstellen am Sonntag, 
den 27. März im Zusammenhang mit der Veranstaltung 22. Emmericher Autoshow und am 
Sonntag, den 4. Dezember 2022 im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Lichtermarkt in 
Emmerich am Rhein“ im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt  

gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 

Emmerich am Rhein, den 22.03.2022 
 
 
  

 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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2022/028 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Elbert Bulten  

 

 
Der Bußgeldbescheid vom 22.12.2021   Aktenzeichen:  00091520125 
 
An 
 
Herrn 
 
Elbert Bulten 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Kastanjelaan 85 
 
NL-7101 LW Winterswijk 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder 
eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 15. März 2022 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/029 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Pawel Jonca 

 

 
Der Bußgeldbescheid vom 20.12.2021   Aktenzeichen:  00092571742 
 
An 
 
Herrn 
 
Pawel Jonca 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Ul. Widok 6 
 
PL-77-330 Czarne 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder 
eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 10. März 2022 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/030 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Pawel Jonca 

 

 
Der Bußgeldbescheid vom 20.12.2021   Aktenzeichen:  00092571890 
 
An 
 
Herrn 
 
Pawel Jonca 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Ul. Widok 6 
 
PL-77-330 Czarne 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder 
eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 10. März 2022 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/031 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Pawel Jonca 

 

 
Der Bußgeldbescheid vom 20.12.2021   Aktenzeichen:  00092580296 
 
An 
 
Herrn 
 
Pawel Jonca 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Ul. Widok 6 
 
PL-77-330 Czarne 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder 
eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 10. März 2022 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/032 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an die Firma Hfh Pro B.V. 

 

 

Der Bußgeldbescheid vom 07.02.2022   Aktenzeichen:  00092586227 
 
An 
 
Firma 
 
Hfh Pro B.V. 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Bornissestraat 2 
 
NL-3044 AE Rotterdam 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder 
eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 15. März 2022 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
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2022/033 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an die Firma Hfh Pro B.V. 

 

 
 
Der Bußgeldbescheid vom 14.02.2022   Aktenzeichen:  00092586960 
 
An 
 
Firma 
 
Hfh Pro B.V. 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Bornissestraat 2 
 
NL-3044 AE Rotterdam 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder 
eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Heyen. 
 
Emmerich am Rhein, den 15. März 2022 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 

 


